
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 46 (1930)

Heft: 39

Artikel: Gewerbelehrer

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-577285

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-577285
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


458 älwfft. ï«»et,V ip«t#»..aetw«B („SÄrtjlttfiKiih

Die eibgenöfftfc^e SaubireEtion ^ai mit ben ftabt«
bemifd^en Sehörben |janb ht |>anb gearbeitet, um ben
SibltotheEbau mit bem ©täbtifd&en ©pmnafium in freunb»
nachbarliche Segtehungen ju brtngen. @tn bem gnhtroetE»
oerEebr oerfdf)loffenet ScbmucEhof mit Slafenpläfcen,
glerbämnen unb ißromenabenroegen füllt ben Slaum
grotfd&en ben beiben OebSuben unb wirb ben Quartier,
beroohnetn als öffentliche Anlage pgänglidfj fetn ; ba jid&
ba§ Detrain gegen 2Beften fenft, wirb oon ber Serna«
ftraße her eine breite Steintreppe ju btefem jpof führen.

®d&lie|ttcb fei nodb als etne befonbere Seretcßerung
ber ©ebenSmürbigfetten SetnS bas flache Dach beS Sücher»
magajlnS ermähnt, eine 3luSfitbtsterraffe, bie ihres-
gleidben fud^t unb oon ber p roünfd&en ift, baß fie etn
©pmbol roetbe für ben SÖSeitbticf beS fd&toeijetifchen
SunbeéftaateS, errichtet über ber ©ammelftätte beS ©thrift*
turns unfereS SanbeS. („91. 8- 8-")

©etoetfeeïeïjm*
(Sorxefponbettj.)

Su ber (EleEtroinbuftrie Peröffentlidht Dr. (E. kleiner,
fantonat'bernifdher ©ewerbefeEretar, folgenbes über bie

wichtige grage: „©anbwerE unb ©enterbe Ija&en feit
langem erfannt, baß ber 3Beg beS 2lufftiege8 bnrth bie

berufliche Schulung geht, ©taat unb Sehörben haben
fich biefe (ErEenntniS gu eigen gemacht. §eute geht eS

im Beruflithen StlbungSroefen einen gewaltigen ©dhritt
Porroärts. fjaft an allen @Äen unb (Enben unfereS
Schweigerlanbes arbeiten bie ©ewerbefdhulen an ber
(Ertüchtigung beS ©ewerbeftanbeS. Die Stönung beS

gefamten hanbmerElithen SilbungSwefenS bilbet wohl
ba§ SunbeSgeft| über bie berufliche StuSbilbung Pom
26. guni 1930, für baS am 30. September b. 3. bie

Sieferenbumêfcift abgelaufen war. Damit wirb baS gange
berufliche üuSbtlbungSwefen auf fchweigetifchem Soben
nach einheitlichen ©eftdhtëpunEten geregelt, unb fowohl
bie Pflicht beS ßehrlingS als auch biejenige ber SetriebS»
Inhaber werben genau umfthrteben. Der Seljrlhtg hat
ben Unterricht nach Maßgabe ber barüber befteljenben
Sorfchriften gu befuthen; ber SetriebSinijaber ift für
bie SluSbilbung feines ßehrlingS Perantwcrtlich. SBer
bie ßehrabfdblufjptttfung beftanben unb im SBefifee be§

gähipEeitSauSweifeS ift, hat bas Stecht, fich als gelernter
SerufSangehBriger gu begegnen.

Die SerufSPerbänbe Eönnen gefe^lich anerfannte
äReifterprüfungen ober anbere höhere Nachprüfungen
Peranftalten unb bamit feftftellen laffen, ob ber ©e»
werbler bie gut felbftänbigen Ausübung feines SerufeS
notwenbigen gähigEeiten unb Senntniffe befi|t. Sorgängig
biefer äJteifterprüfungen muffen, nach Sotfchlag ber
SerufSüerbänbe, SOteifterfachEurfe burdhgeführt werben.
2luf Sotfchlag beS SerufSPerbanbeS Eann beftimrat
werben, baff ber gnhaber eines Diploms gur gührung
eines DitelS berechtigt ift. 2Bir werben fomit in Eürgefter
grtfi Pom biptomierten Schreinermeifiet, Pom biplo-
mierten gnfiallateur ufw. lefen Eönnen. (Such im
Schweigerifdfjen (EleEtrotedjmfchen Serein ift man bereits
mit ben Sorbereitnngen für bie (Einführung ber SKeifter»
Prüfung befchäftigt, wobei biefe in ßufammenhang mit
ber SongeffionSberechtigung gebracht werben foil, b. h-

berjenige, ber bie SReifterprtifung befteht, foil einen recht»
liehen Slnfpruch auf bie (Erteilung ber Songeffion befi^en.
gür baS SnftattationSgewerbe ift fcaher biefe Sache
gang befonberS wichtig.

Ohne $weifel ift biefe Stegelang beS gefamten h«nb»
wetElichen SilbungSwefenS für ben §anbwerEer» unb
©ewerbeftanb Pon einfehneibenber Sebeuiung. (Ein alteS
ißofiulat beS Schweigerifchen ©ewerbePerbanbeS ift ba»
mit erfüllt. (Er wirb gewiß baS ©eine bagn beitragen,

ben gefamten Stanb Por Set flachung gu fehlen uni,
einer neuen Slüte entgegenguführen.- Der Sunb erElört

ftch bereit, bur<h Seiträge ben Setrieb öffentlicher unb

gemeinfamer SilbungSanftalten unb tuxfe gu ^ftüfcen. SunbeSbeittäge finb ebenfalls borgefehen tüt
weitere SJlaßnahnten, fowie für Reu» unb (Erweiterung,
bauten, bie auSfchlicßlidh ber beruflichen Sluëbiliuno
bienen.

Stun wiffen wir aber, baß fowohl ©efefce als fe
orbnungen nur als ©runblage bienen Eönnen. lit
fchönen DrganifationSplänen unb Schulhausbauten iff
eS auch nicht getan, gm SOtittelpunEt beS gefamten

SchulwefenS, auch beS beruflichen, fleht bie ßehrer.
perfönlictjEeit. Son ihr hängt ber (Erfolg ober Sticht*

erfolg aller in SluSfldht genommenen Seftrebungen ab,

Die grage brangt fidh gang natürlich auf, wer pon

unfern gewerblichen Serufsfchuten ben Unterricht p
erteilen hat. SiS heute waren eS gu 90% ßefjrEräitc

aus bem Srimat- uub SeEunbarlehrerftanb. (Eigentliche

für ben gewerblichen Unterricht fpftematifeh Por unb aub
gebilbete ßeljrEräfte befi^en wir nur wenige. SBir ttlöth.

ten aßen unfern ßehtern, bie heute mit Eingabe unb

(Erfolg an unfern gewerblichen Schulen Unterricht er*

teilen, bamit in Eeiner SBeife gu nahe treten ober ihnen

unrecht tun. SlHein baS gegenwärtige Shftem wirb auf

bie Dauer nicht genügen Eönnen. Unfer Seftreben mu|
eS fein, ben Unterricht an unfern ©ewerbefchulen unb

gang befonberS an ben 5Dîeifterfa<hEurfen befonberS Ijietp
auSgebilbetenßehrEräften gu übertragen. Die guten befolge

ber bis anhin burchgefühcten gortbilbungSEurfe für an

©ewerbefchulen unterrichtenbe ßehter feien bamit nicht

abgefprodhen : Sie füllten gewiß in porteilhaftejier SBeife

eine ßücEe aus. Sie werben allfällig auch in guEunft

nicht gang umgangen werben Eönnen. 2lÖein auch fie

Eönnen nicht genügen, gnfolge ihrer Eurgen ®auer

Eommen jte einer gewtffen „Schneflbleiche" gleich- 8n«

fteöe ber bieten SluëhilfëErâfte muß ber grünblich ge-

fdßulte, biplomierte ©ewerbelehter treten. (ES ift bieS

ein Serlangen, bas in bem SlugenblicE, ba man ben

§anbwerESmeifier biplomieren will, nicht gu weit ge>

griffen fein bürfte.
Slun aber bie wichtige grage: SEBie foQ fich bie Sie-

Erutternng unb bie îtuSôilbung ber ®ewerbefadhlef)rer

geftalten Ueber biefe beiben gragen wirb man in nächftet

8eit gu etwelcher Slarheit Eommen müffen. 8"^
werbeleßrer ift wohl ohne weiteres, wenipftens für bie

allgemeinen gâcher, jeher SeEjrer, fei er primat- ober

SeEunbarlehrer, fähig. 215er auch bem tüchtigen Sauf*

mann unb bem auSg'ewiefenen biplomierten ©anbroerES»

meifter muß ber 2Beg gum ©ewerbelehter offen fie|^
Die 2luSbilbung biefer ©ewerbelehter bebingt folg«'

richtig eine grünbliche unb forgfältige Schulung. Slîan

wirb fich 9Uchenfdhaft geben müffen, welche 0nforb«>

rungen man an einen biplomierten ©eroerbelefjtet

fteDen will, in welchen gächetn er fich auSguweifen bût.

Der ©ewerbelehter wirb Eein 2WerweltSwiffer fein «tüffen.

@c wirb fidh auf Spegialfädher gu Eongentrieren ()«&«"

Dagegen gilt eS, ihm gewiffe für einen ©emerbele^
unbebingt notwenbige ©rnnblagen gu übermitteln. 3w

ßehrplan werben bemgufolge gewiffe obligatorifch« S"!'

tralfächer gugtunbe gelegt werben müffen. 2113 8®"'
fâcher Eämen meiner 2ln ficht nach Setracht:
hobiE, beutfehe Sprache, allgemein bürgerliches Stech"®"'

©ewerbe« unb Seiriebëleljte, gewerbliche fRechtS'

2lrbeiterfragen, gewerbliche ®efe|gebung8» unb DtgaW'

fationSfragen. 2118 Spegialfädher Eämen unter anbei«»

hingu: SudhhaltungSlehre, ÄalEulationSlehre, 9Ptateriai«

Ennbe, Senologie.
8ur Semältigung biefeS Stoffes bürfte ein $al&l^"j'

anfällig ein ©angjahceSEnrS genügen. SBohi« biefe OT
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Die eidgenössische Baudircktion hat mit den stadt-
berntschen Behörden Hand in Hand gearbeitet, um den
Bibliothekbau mit dem Städtischen Gymnasium in freund-
nachbarliche Beziehungen zu bringen. Ein dem Fuhrwerk-
verkehr verschlossener Schmuckhof mit Rasenplätzen,
Zierbäumen und Promenadenwegen füllt den Raum
zwischen den beiden Gebäuden und wird den Quartier-
bewohnerv als öffentliche Anlage zugänglich sein; da sich

das Terrain gegen Westen senkt, wird von der Berna-
straße her eine breite Stetntreppe zu diesem Hof führen.

Schließlich sei noch als eine besondere Bereicherung
der Sehenswürdigkeiten Berns das flache Dach des Bücher»
Magazins erwähnt, eine Aussichtsterrasse, die ihres-
gleichen sucht und von der zu wünschen ist, daß sie ein
Symbol werde für den Weitblick des schweizerischen
Bundesstaates, errichtet über der Sammelstätte des Schrift-
tums unseres Landes. („N. Z. Z.")

Gewerbelehrer.
(Korrespondenz.)

In der Elektroindustrie ver öffentlicht D r. E. Kleiner,
kantonal-bernischer Gewerbesekretär, folgendes über die

wichtige Frage: „Handwerk und Gewerbe haben seit
langem erkannt, daß der Weg des Ausstieges durch die

berufliche Schulung geht. Staat und Behörden haben
sich diese Erkenntnis zu eigen gemacht. Heute geht es

im beruflichen Bildungswesen einen gewaltigen Schritt
vorwärts. Fast an allen Ecken und Enden unseres
Schweizerlandes arbeiten die Gewerbeschulen an der
Ertüchtigung des Gewerbestandes. Die Krönung des

gesamten handwerklichen Bildungswesens bildet wohl
das Bundesgesktz über die berufliche Ausbildung vom
26 Juni 1930. für das am 30. September d. I. die

Referendumsfrist abgelaufen war. Damit wird das ganze
berufliche AusbildungSwesen aus schweizerischem Boden
nach einheitlichen Gesichtspunkten geregelt, und sowohl
die Pflicht des Lehrlings als auch diejenige der Betriebs-
inhaber werden genau umschrieben. Der Lehrling hat
den Unterricht nach Maßgabe der darüber bestehenden
Vorschriften zu besuchen; der Betriebsinhaber ist für
die Ausbildung seines Lehrlings verantwortlich. Wer
die Lehrabschlußprüfung bestanden und im Besitze des
Fähigkeitsausweises ist, hat das Recht, sich als gelernter
Berufsangehöriger zu bezeichnen.

Die Berufsverbände können gesetzlich anerkannte
Meisterprüfungen oder andere höhere Fachprüfungen
veranstalten und damit feststellen lassen, ob der Ge-
werbler die zur selbständigen Ausübung seines Berufes
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt. Vorgängig
dieser Meisterprüfungen müssen, nach Vorschlag der
Berufsverbände, Meisterfachkurse durchgeführt werden.
Auf Vorschlag des Berufsverbandes kann bestimmt
werden, daß der Inhaber eines Diploms zur Führung
eines Titels berechtigt ist. Wir werden somit in kürzester
Frist vom diplomierten Schreinermeister, vom diplo-
mierten Installateur usw. lesen können. (Auch im
Schweizerischen Elektrotechnischen Verein ist man bereits
mit den Vorbereitungen für die Einführung der Meistsr-
Prüfung beschäftigt, wobei diese in Zusammenhang mit
der Konzessionsberechtigung gebracht werden soll, d. h.
derjenige, der die Meisterprüfung besteht, soll einen recht-
lichen Anspruch auf die Erteilung der Konzession besitzen.
Für das Jnstallationsgewerbe ist daher diese Sache
ganz besonders wichtig.

Ohne Zweifel ist diese Regelung des gesamten Hand-
werklichen Bildungswesens für den Handwerker- und
Gewerbestand von einschneidender Bedeutung. Ein altes
Postulat des Schweizerischen Gewerbeverbandes ist da-
mit erfüllt. Er wird gewiß das Seine dazu beitragen,

den gesamten Stand vor Verflachung zu schützen und
einer neuen Blüte entgegenzusühren.- Der Bund erklifti
sich bereit, durch Beiträge den Betrieb öffentlicher und

gemeinsamer Bildungsanstalten und Kurse zu unter-
stützen. Bundesbeiträge sind ebenfalls vorgesehen sà
weitere Maßnahmen, sowie für Neu- und Erweiterung,
bauten, die ausschließlich der beruflichen Ausbildung
dienen. ^

Nun wissen wir aber, daß sowohl Gesetze als Ver-

ordnungen nur als Grundlage dienen können. M
schönen Organisationsplänen und Schulhausbauten ist

es auch nicht getan. Im Mittelpunkt des gesamten

Schulwesens, auch des beruflichen, steht die Lehrer-
Persönlichkeit. Von ihr hängt der Erfolg oder Nicht-

erfolg aller in Aussicht genommenen Bestrebungen ab.

Die Frage drängt sich ganz natürlich auf, wer von

unsern gewerblichen Berufsschulen den Unterricht zu

erteilen hat. Bis heute waren es zu 90°/° Lehrkräfte
aus dem Primär- uud Sekundarlehrerstand. Eigentliche

für den gewerblichen Unterricht systematisch vor und aus

gebildete Lehrkräfte besitzen wir nur wenige. Wir möch-

ten allen unsern Lehrern, die heute mit Hingabe und

Erfolg an unsern gewerblichen Schulen Unterricht w
teilen, damit in keiner Weise zu nahe treten oder ihnen

unrecht tun. Allein das gegenwärtige System wird aus

die Dauer nicht genügen können. Unser Bestreben muß

es sein, den Unterricht an unsern Gewerbeschulen und

ganz besonders an den Meisterfachkursen besonders hierzu

ausgebildeten Lehrkräften zu übertragen. Die guten Erfolge

der bis anhin durchgeführten Fortbildungskurse für an

Gewerbeschulen unterrichtende Lehrer seien damit nicht

abgesprochen: Sie füllten gewiß in vorteilhaftester Weise

eine Lücke aus. Sie werden allfällig auch in Zukunft

nicht ganz umgangen werden können. Allein auch sie

können nicht genügen. Infolge ihrer kurzen Dauer

kommen sie einer gewissen „Schnellbleiche" gleich. An-

stelle der vielen Aushilfskräfte muß der gründlich ge-

schulte, diplomierte Gewerbelehrer treten. ES ist dies

ein Verlangen, das in dem Augenblick, da man den

Handwerksmeister diplomieren will, nicht zu weit ge-

griffen sein dürfte.
Nun aber die wichtige Frage: Wie soll sich die Re-

krutierung und die Ausbildung der Gewerbefachlehm
gestalten Ueber diese beiden Fragen wird man in nächster

Zeit zu etwelcher Klarheit kommen müssen. Zum Ge-

werbelehrer ist wohl ohne weiteres, wenigstens für die

allgemeinen Fächer, jeder Lehrer, sei er Primär- oder

Sekundarlehrer, fähig. Aber auch dem tüchtigen Kaus-

mann und dem ausgewiesenen diplomierten Handwerks-

Meister muß der Weg zum Gewerbelehrer offen stehen.

Die Ausbildung dieser Gewerbelehrer bedingt folge-

richtig eine gründliche und sorgfältige Schulung. Mm

wird sich Rechenschaft geben müssen, welche Anforde-

rungen man an einen diplomierten Gewerbelehrer

stellen will, in welchen Fächern er sich auszuweisen hat

Der Gewerbelehrer wird kein Allerweltswisser sein mW.
Er wird sich auf Spezialfächer zu konzentrieren haben

Dagegen gilt es, ihm gewisse für einen Gewerbelehm

unbedingt notwendige Grundlagen zu übermitteln. M
Lehrplan werden demzufolge gewisse obligatorische An-

tralfächer zugrunde gelegt werden müssen. Als AW'
fâcher kämen meiner Ansicht nach in Betracht: Met-

hodik, deutsche Sprache, allgemein bürgerliches Rechnen,

Gewerbe- und Betriebslehre, gewerbliche Rechts- um

Arbeiterfragen, gewerbliche Gesetzgebung?- und OcM
sationsfragen. Als Spezialfächer kämen unter andere«

hinzu: Buchhaltungslehre, Kalkulationslehre, Material-

künde, Technologie.
Zur Bewältigung dieses Stoffes dürfte ein HalbB« '

allfällig ein GanzjahreSkurs genügen. Wohin diese WI
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öetlegen? SBtt möchten nidjt unbebingt eines Bentraïi*
fation, gar einem ©ewetbelebrerfeminar bas äßort fpte»

ien. ®tefe SilbungSEurfe für ©ewerbelebter werben
„ok SBebürfniS burdjgefttbrt werben muffen, wobei ab
„,ec^8(ung§weife bie eine ober anbere Uniberfitätsftabt
in grage ïommen bürfte, wo ©ewerbefchulen ober ©e^

roerbemufeen i^re Sammlungen unb ibre Stäumlid)»
feiten jur Serfügung fieüen Eönnten. SBenn wir ben

SuSbrudE Unioeifi'ätSftabt gebrauten, fo beSwegen,

itjeil wis ber lnfid)t ftnb, baff in biefen ©tobten ge

niigenb Sojenten unb SebrEräfte fid) finben bürften,
Me jum Unterricht an biefen Surfen bie nötigen lus-
roeije befäfeen. ©anj befonberS für SetriebSlefjre, ge«

roerbtiche ^Rechtsfragen ufw., foflten aßfäßig ^ochfchul»
(jrofcfjoren b«angejogen werben, bie bamit felbft in bie

Sage üerfe^t würben, fid) eingebenber mit biefen gra«
gen ju befdjaftigen, unb bie baburdj gejwungen wären,
StationalöEoromie unb SolEswirtfd&aft nid)t nur bon
oben unb unten, fonbern auch „bon ber fflïitte auS"

roiffenfchaftlid) ju betrauten.
SieS einige ©ebanEen jus ^3 Eommenben

©eroetbelebtetS. Sie ergeben Eeinen Infprud) auf SM»
ftänbigteit, fie müßten nur ©runblage ju einer Eotw

menben abElärenben SisEuffion bilben."

Sie SRebattion ber „©teEtroinbuftrie" erEEärt im
Vorwort ju biefem SlrtiEel: Sie ^ier beijanbette .grage
ift roid)tig unb wert, baf? fie einge^enb geprüft unb
baft • abgeElärt wirb, ©inet Steßungnabme motten
rote uns bortäufig enthalten; bagegen nehmen wir gerne
Steuerungen auS unfetem SefetEreiS enigegen.

* *
*

See obgenannte IrtiEel eines SDÎanneS, bet mit allen

Steifen beS ©emerbeftanbeS güfjtung b&t» enthält fe^r
biet ^Beachtenswertes. lus oftfchweijerifchen Sertjättniffen
betrautet, Eommt man jur Inficht, ba§ barin im be=

fonberen bie Serbättniffe im Santon Sern jur Spraye
foramen. SEBir möchten auS eigener ©rfabrung einige
©ebanlen jum SOReinungSauStaufdj beitragen.

^

I.
Sieben ben ©ewerbelebtern, bie aus ben Steifen ber

Sßrimar. ober SeEunbarfd)ulfïufe t)erborgingen unb bie

meiftenS nebenamtlich an ©emerbefdjulen Unterridpt
erteilen, gibt eg in ber Dftfdjmeij, jufolge ber ftarE

entroidelten SOÎafcbtneninbufïrie, noch eine erbebltdbe

Slnjabl, bie eine abgefdjloffene luSbitbung an einem
SechniEum ober einer £td)nifd)en £jochfd)ule erworben
haben. Safj btefe Fachleute ftd) im allgemeinen febr gut
eignen für Sebrauf träge an ©ewerbefchulen, beweifen
bie großen ©cfotge ber Pon fjirmen errichteten Sebran»
ftalten in SBintertljur, Ujwit, ufw. Siefe ©ignung um»
greift foroobl tbeoretifdbe wie praEtijdbe gâcher. Siach
unfern ©tfabrungen foüte auch eine Sehkraft an ©e-
werbefdbuten bebeutenb mebr Stoff bebertfeben, als ber
eigentliche Unterricht eS gerabe erforbert. Sicht allein,
baf? bie Seberrfd)ung ber grofjen Sinien beS Unterrichts»
ftoffeS bem Setjrer eine oermebrte ©idberbeit geben,
fonbern er fann, im Sifi|î Permebrtec Senntniffe unb
©tfabrungen, ben Unterricht beleben, auf bösere ßiele
binweifen unb ift bor allem imftanbe, gefteüte fragen
lieber ju beantworten, ©in btof? in Surfen erworbenes
Söffen fcheint uns für bie oberen Staffen ber SetufS»
abteilungen ungenügenb. SBenn fogat tiefe tedbnifchen
SebrEräfte wie eS im beraangenen Sommer in ïBmter»
tbuc mit großem ffitfolg gejdbeben, in jweiwödbentlidjem
Surs fieb weiterbilben, mag man barauS fchliefeen, baf?

felbft tiefe gadjteute noch ein SJlebtereS tun wollen, um
ber ®emerbef<hule beffet bienen ju Eönnen. SRidjt jebet
tüchtige §anbmerEer unb ©ewerbelteibenbe bat aud)
bie rötigen ©igeufdbaften für baS Unterrichtsfach. Sia»

tütlich ift ebenfowenig jeber SecbniEer, Ingenieur ober
StcdbiteEt ein geborener S'btet. fübet wenn er ju feinem
gröberer. tbeoretifd)en unb praEtifchen SBiffen bie Sehr*
gäbe be ft^t, wirb er ber Schule bortre ff liehe Sienfte
leifien Eönnen. lud) wir wollen bamit ben groben Set»
bieuften ber auS bem Sebterftanbe hervorgegangenen
StbtEcäfte Eeinen Ibbrud) tun. SBit wiffen ju biete

rübmtidbe Seifpiele, wie fdbon bor Sabrjenten aus ein»

fachen öanbgemeinben, wo ber gewerbliche Unterricht
fidf) noch cwt ein paar ©onntagbormittagftunben be»

fd^TänEte, banE PerfiänbniSPoller Scbret betborragenb
tüchtige* ^anbwerEer, ©ewerbeteeibenbe, ja fogar Sünfiler
berborgingen. Snbeffen fteßt bie neue ßeit bermehrte

luforberungen an ben ©ewerbetreibenben unb bamit

auch an bie @ewerbefd)ule. So ift eS rnobl ju berfteben,

wenn auS biefen Steifen bie gorberung nach bermebrter

fachlicher gortbitbung ber für biefe Schulen nötigen
SebtEcäfte aufgefteßt wirb, fjüc bie gäd)et in ben un-
teren Slaffen wirb man gerne unb mit ©tfolg biefe

SebrEräfte beijiebjen, unb in tänblid)en Serbältniffen

werben fie nod) längere Beit ein jig in fttage Eommen,

auch für bie oberen Surfe. luS SebrlingSptüfungen
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verlegen? Wir möchten nicht unbedingt einer Zsntrali-
sation, gar einem Gewerbelehrerseminar das Wort spre-

à Diese Bildungskurse für Gewerbelehrer werden
««ach Bedürfnis durchgeführt werden müssen, wobei ab
«vechslungsweise die eine oder andere Universitätsstadt
in Frage kommen dürfte, wo Gewerbeschulen oder Ge-
«verbemuseen ihre Sammlungen und ihre Räumlich-
leiten zur Verfügung stellen könnten. Wenn wir den

Ausdruck Universitätsstadt gebrauchen, so deswegen,
weil wir der Ansicht sind, daß in diesen Städten ge

«lügend Dozenten und Lehrkräfte sich finden dürsten,
die zum Unterricht an diesen Kursen die nötigen Aus-
weise besäßen. Ganz besonders für Betriebslehre, ge-
«verbliche Rechtsfragen usw., sollten allfällig Hochschul-

prof-ssoren herangezogen werden, die damit selbst in die

Lage versetzt würden, sich eingehender mit diesen Fra-
gen zu beschäftigen, und die dadurch gezwungen wären,
Nationalökonomie und Volkswirtschaft nicht nur von
oben und unten, sondern auch „von der Mitte aus"
wissenschaftlich zu betrachten.

DieS einige Gedanken zur Frage des kommenden

Gewerbelehrers. Sie erheben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, sie möchten nur Grundlage zu einer kom-

wenden abklärenden Diskussion bilden."

Die Redaktion der „Elektroindustrie" erklärt im
Vorwort zu diesem Artikel: Die hier behandelte Frage
ist wichtig und wert, daß sie eingehend geprüft und
bald abgeklärt wird. Einer Stellungnahme möchten
wir uns vorläufig enthalten; dagegen nehmen wir gerne
Aeußerungen aus unserem Leserkreis entgegen.

» »
»

Der obgenannte Artikel eines Mannes, der mit allen

Kreisen des Gewerbestandes Fühlung hat, enthält sehr

viel Beachtenswertes. Aus ostschweizerischen Verhältnissen
betrachtet, kommt man zur Ansicht, daß darin im be-

sonderen die Verhältnisse im Kanton Bern zur Sprache
kommen. Wir möchten aus eigener Erfahrung einige
Gedanken zum Meinungsaustausch beitragen.

^

I.
Neben den Gewerbelehrern, die aus den Kreisen der

Primär- oder Sekundarschulstufe hervorgingen und die

meistens nebenamtlich an Gewerbeschulen Unterricht
erteilen, gibt es in der Ostschweiz, zuiolge der stark

entwickelten Maschinenindustrie, noch eine erhebliche

Anzahl, die eine abgeschlossene Ausbildung an einem
Technikum oder einer Technischen Hochschule erworben
haben. Daß diese Fachleute sich im allgemeinen sehr gut
eignen für Lehraufträge an Gewerbeschulen, beweisen
die großen Erfolge der von Firmen errichteten Lehran-
stalten in Winterthur, Uzwil, usw. Diese Eignung um-
greift sowohl theoretische wie praktische Fâcher. Nach
unsern Erfahrungen sollte auch eine Lehrkraft an Ge»
werbeschulen bedeutend mehr Stoff beherrschen, als der
eigentliche Unterricht es gerade erfordert. N cht allein,
daß die Beherrschung der großen Linien des Unterrichts»
stoffes dem Lehrer eine vermehrte Sicherheit geben,
sondern er kann, im B>sitz« vermehrter Kenntnisse und
Erfahrungen, den Unterricht beleben, auf höhere Ziele
hinweisen und ist vor allem imstande, gestellte Fragen
sicher zu beantworten. Ein bloß in Kursen erworbenes
W ssen scheint uns für die oberen Klassen der Berufs-
abteilungen ungenügend. Wenn sogar diese technischen
Lehrkräfte wie es im vergangenen Sommer in Winter-
thur mit großem Erfolg geschehen, in zweiwöchentlichem
Kurs sich weiterbilden, mag man daraus schließen, daß
selbst diese Fachleute noch ein Mehreres tun wollen, um
der Gewerbeschule besser dienen zu können. Nicht jeder
tüchtige Handwerker und Gewerbetreibende hat auch
die r öligen Eigenschaften für das Unterrichtsfach. Na-
türlich ist ebensowenig jeder Techniker, Ingenieur oder

Architekt ein geborener L-Hrer. Aber wenn er zu seinem

größeren theoretischen und praktischen Wissen die Lehr-
gäbe bifitzt, wird er der Schule vortreffliche Dienste
leisten können. Auch wir «vollen damit den großen Ver-
diensten der aus dem Lehrerstande hervorgegangsnen
Lehrkräfte keinen Abbruch tun. Wir wissen zu viele

rühmliche Beispiele, wie schon vor Jahrzenten aus ein-

fachen Landgemeinden, wo der gewerbliche Unterricht
sich noch aus ein paar Sonntagvormittagstunden be-

schränkte, dank verständnisvoller Lehrer hervorragend
tüchtige Handwerker, Gewerbetreibende, ja sogar Künstler
hervorgingen. Indessen stellt die neue Zeit vermehrte
Anforderungen an den Gewerbetreibenden und damit

auch an die Gewerbeschule. So ist es wohl zu verstehen,

wenn aus diesen Kreisen die Forderung nach vermehrter
fachlicher Fortbildung der für diese Schulen nötigen

Lehrkräfte aufgestellt wird. Für die Fächer in den un-
teren Klassen wird man gerne und mit Erfolg diese

Lehrkräfte beiziehen, und in ländlichen Verhältnissen

werden sie noch längere Zeit einzig in Frage kommen,

auch für die oberen Kurse. Aus LehrlingSprüsungen
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ift'unS befannt, wie man^e ißcimar» unb ©efunbar»
lehret ftd) erfolgreich an ben ©ewerbefchulen betätigen ;
es wäre ftaffer Unbanf, fie beifeite fteHen gu woüen.

II.
Sîeben bem fÇachwiffen gehört ober nod) manches

gu einem gebeibiichen Unterricht: bec Sebrer muB ein

gefefiigter ©barafter fein: et muB bie Seljrgabe unb
bie gäbigfeit bfjï|en, bie Schüler richtig gu bebanbeln,
b. b- fo, baB Dcomuig ^ecrfd^t im ©chulbetrieb unb
feine fiöcenbe Unruhe ouffommen fonn. Sebermann
weiB, baB bie Säuglinge im Sllter bon 17 bis 20 Saften
am fchwierigften gu leiten finb. 2)a§ erfahren gu Çaufe
bie ©Itern, baS erfahren in bet ©djule bie Sebrer. Stuf
ber SllterSfiufe gwifchen bem Süngling unb bem ange»
benben SKann fammelt fid) manchmal äbetfläjfige Sraft,
bie, in richtige Sahnen getenft, bem bernnmatbfenben
jungen SWann roegbereitenb ift für fein fünftigeS Seben.

35a gilt es, für ben Sebrer an ben obern klaffen ber

©ewerbefchule, gwifdjen ©eroäbrenlaffen unb Strenge
ben ridjtigen ÜJtittelweg gu finben. SRan batf bie Säget
nicht gleiten laffen, fonft ift ber Sebrer bon klaffe gu
klaffe gum borneberein betloren: man barf bie Säget
aber auch nicht gu fd^arf anjieben, fonft wirb ber ©<hä»
1er in feinem erroachenben ©elbftbewuBtfein trofeig, mi»

berfpenfiig unb leiftet bann nichts. 35er Sebrer muB
auch bie unb ba einen ©paB berfteben, felbft roenn eS

ibn felbft trifft; baneben aber gilt ber ©cnft, bamit
ba8 borgeftrcdte Siel beS SeljtpIaneS erreicht wirb.
28etn bie ©abe beS Rumors in bie SBiege gelegt ift,
ber wirb oft mit einem ©djergwort unliebfamen ©tö»

rungen begegnen. 35er Sebrer an ©eroetbefthulen rauB
bentnad) bie Slaffe geroiffermaBen unmerflich leiten : er
muB fte fo in ben §änben haben, baB bie Schüler nicht
burch ©trafen ober gar ©cheltworte geführt werben
wollen, fonbetn baB fte mit Säube, mit greube unb
gutem SBiflen bem Unterricht folgen, baB fte gum Sebrer
auch als aWenfch Sntrauen hoben, ©egenfeitige Sichtung
ber Sßerfönlichfeit bilbet einen ©runbpfeiler für ben

gebeibiichen Unterricht auf biefer SllterSfiufe. ®ie hin»
fichtlich SSiffen unb ©rfahrung beften gachlebrer werben
berfagen, wenn fie e§ nicht berftehen, ben Schülern
ein ^Berater unb Führer, in weiterem ©inn beS SSBorteS

ein gfreunb gu fein. äRan braucht biegu weber eine neue
©chulorganifation, noch „©ihülerräte", wie fie einmal
art ben ftäbtifchen ©ewerbefdjulen bon Sücich in einem

©ntwurf borgefeben waren.
fÇaBt man biefe nicht weniger wichtigen ©efichts-

punfte in§ Singe, fo wirb man gugeben müffen, baB
$ed)tufer, Slrdjiteften unb igcigenieute, bie beruflich
n leitenben Stellungen tätig finb, wohl in ber Sage
ein werben, nebenamtlich an ©ewerbefchulen mit @r»

olg gu unterrichten. 9tad) unferem ©mpfhben faßte es

nicht ^etBen : 3lu8fd)lieBli<h ©ewerbefachlehrer unb feine
Sehrfräfte aus bem ©tanbe ber Sebrer uub ©efunbar»
lehret, ber Sedjnifet unb folche, bie fid) an technifchen
Icochfdhulen auSbilbeten, fonbetn eS foDte bielmebr beißen :

Asphaltlack, Eisenlack
Ehol (Isolieranstrieh îiir Beton)

Schiffskitt, Jutestricke
roh und geteert [505 Î

E. BECK, PIETERLEN
Dächpappen» und Teerproduktefabrik.

äöet burch feine Senntniffe unb praftifche ©rfahrutigeti
burch bie nötigen ßbaraftereigenfchaften, burch ßeijo

gäbe unb ©tgnung gur ©d)ulfübtung bagu fähig ift
feine Äräfte in ben 35ienfi ber ©ewerbefchule gu fteHeii'

ber fofl als Sebrfraft an fie berufen werben, gleichgültig!
ob er gewerblicher Fachlehrer ift, ob er aus bem §atib<

werfet» unb ©ewerbeftanb, aus bem Sebrerftanb ober

au« bemjenigen ber £ed)nifer, Ingenieure nnb Slcdhitefteti

berborgegangen ift. SBenn man bie mannigfaltigen Sfn=

forberungen, bie eine ©ewerbefchule an bie ©cbulbeprbe
unb an ben 83orfteber ftedt, beftmöglichft erfüllen tritt,
muß man froh fein, bie geeignetften Sehrfräfte bort p
gewinnen, wo fie borhanben finb.

mii-
SKobetne Sdjiittfteinanlage.

(©ingefanbt.)

§aben ©ie fchon einmal barüber nachgebadjt, mel%
gegenfäblichen Arbeiten an einem ©d)üttfiem borge»

nommen werben @c bient gum Slbwafchen ber ®jj>

gefchirre, febr oft gur SSornabme ber ÜRorgentpilette,

gum StuSgießen ber 5ßu|maffer unb gum ^Reinigen bec

©emüfe, gum Sßußen ber ©d)ube unb gum Steinigen
ber Sühne, gum SÖSafthen bon ®leinmäfd)e unb gum

Stnrichten ber ©peifen u. a. m. unb gwar nicht immer

abmeehSlungSweife. ®S ift wahr, baB ber ©ehättftein
in Sinbetracht all biefer baran herrichteten Arbeiten ein

Unioerfal Slpparat ift.
Um bie Ungulänglidjfeit ber gewöhnlichen ©c^ütt*

fteine für äße biefe Slrbeiten unb bie S^edmäpigfeit
ber 3Retaß»©pültifd)e begw. Äüchenmafchinen gu ißu»

ftcieren biene nebenftebenbe Slbbilbung:
®iefe praftifche ßüchenmafchine ift^breiteilig unb

gwar befielt fie aus 2 ©pûlbecïen unb einem SuSgttB

(fie faon aber auch nur mit einem ©pülbeden unb

einem SluSguB geliefert werben). 35ie beibenlSpülbedeu
bienen gum Slbwafchen ber @Bsefdhtrce, gumllSpülbtt ber

©emüfe etc. 2)et SluSguB bient gura Sluâgitfert bon

©ihmufc* unb 5ßufewaffer_unb gum Slbwafchen fonftiger

Sachen. 35er Slbtropfforb ift über ben gangen

berfchiebbar unb fann beliebig berwenbet werben juw

Slbtropfenlaffen beS abgewafdbenen ©efchirrS, gumw
unb Slbtragen beSfelben, gum ©pülen ber ©emüfe ett'

Sur üDlafchine gehört ferner eine SlbfteKplatte aus

bolg, bie ebenfalls beliebig über ben gangen
fchoben werben fann unb als Slnrichteplatte gum
ben unb Sîtchten bon ©emüfe, Fleijch etc. betttw
wirb. 35ie SRafchine bient ferner gum Slnfifden etw

fleinen platte, an welche bie betfchiebenen gleifh*
©emüfebadmafchinen, gcuchtpreffen etc gefdhraubt tP^'

ben fönnen, woburch bie übrigen 3:ifche unb^

-.5#^'
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ist "uns bekannt, wie manche Primär- und Sekundär-
lehrer sich erfolgreich an den Gewerbeschulen betätigen;
es wäre krasser Undank, sie beiseite stellen zu wollen.

II.
Neben dem Fachwissen gehört aber noch manches

zu einem gedeihlichen Unterricht: der Lehrer muß ein
gefestigter Charakter sein: er muß die Lehrgabe und
die Fähigkeit besitzen, die Schüler richtig zu behandeln,
d. h. so, daß Ordnung herrscht im Schulbetrieb und
keine störende Unruhe auskommen kann. Jedermann
weiß, daß die Jünglinge im Alter von 17 bis 20 Jahren
am schwierigsten zu leiten sind. Das erfahren zu Hause
die Eltern, das erfahren in der Schule die Lehrer. Aus
der Altersstufe zwischen dem Jüngling und dem ange-
henden Mann sammelt sich manchmal überflüssige Kraft,
die, in richtige Bahnen gelenkt, dem heranwachsenden
jungen Mann wegbereitend ist für sein künftiges Leben.

Da gilt es, für den Lehrer an den obern Klassen der

Gewerbeschule, zwischen Gewährenlassen und Strenge
den richtigen Mittelweg zu finden. Man darf die Zügel
nicht gleiten lassen, sonst ist der Lehrer von Klasse zu
Klasse zum vorneherein verloren: man darf die Zügel
aber auch nicht zu scharf anziehen, sonst wird der Schü-
ler in seinem erwachenden Selbstbewußtsein trotzig, wi-
derspenstig und leistet dann nichts. Der Lehrer muß
auch hie und da einen Spaß verstehen, selbst wenn es

ihn selbst trifft; daneben aber gilt der Ernst, damit
das vorgestreckte Ziel des Lehrplanes erreicht wird.
Wem die Gabe des Humors in die Wiege gelegt ist,
der wird oft mit einem Scherzwort unliebsamen Stö-
rungen begegnen. Der Lehrer an Gewerbeschulen muß
demnach die Klaffe gewissermaßen unmerklich leiten: er
muß sie so in den Händen haben, daß die Schüler nicht
durch Strafen oder gar Schiltworte geführt werden
wollen, sondern daß sie mit Ruhe, mit Freude und
gutem Willen dem Unterricht folgen, daß sie zum Lehrer
auch als Mensch Zutrauen haben. Gegenseitige Achtung
der Persönlichkeit bildet einen Grundpfeiler für den

gedeihlichen Unterricht auf dieser Altersstufe. Die hin-
sichtlich Wissen und Erfahrung besten Fachlehrer werden
versagen, wenn sie es nicht verstehen, den Schülern
ein Berater und Führer, in weiterem Sinn des Wortes
ein Freund zu sein. Man braucht hiezu weder eine neue
Schulorganisation, noch „Schülerräte", wie sie einmal
an den städtischen Gewerbeschulen von Zürich in einem

Entwurf vorgesehen waren.
Faßt man diese nicht weniger wichtigen Gesichts-

punkte ins Ange, so wird man zugeben müssen, daß
Techniker, Architekten und Ingenieure, die beruflich
n leitenden Stellungen tätig sind, wohl in der Lage
ein werden, nebenamtlich an Gewerbeschulen mit Er-
olg zu unterrichten. Nach unserem Empfinden sollte es

nicht heißen: Ausschließlich Gewerbefachlehrer und keine

Lehrkräfte aus dem Stande der Lehrer uud Sekundär-
lehrer, der Techniker und solche, die sich an technischen
Hochschulen ausbildeten, sondern es sollte vielmehr heißen:

AspksIUsck, Lisenlsek
LdoS WimMlleli M

Zckikkskitt, Zutsstncke
roti unä sseteert 1505!

e. secK.
vackpsppsn- ui>«t?«srpro«luktsksd?lk.

Wer durch feine Kenntnisse und praktische Erfahrungen
durch die nötigen Charaktereigenschaften, durch LG
gäbe und Eignung zur Schulführung dazu fähig ist

seine Kräfte in den Dienst der Gewerbeschule zu stellen

der soll als Lehrkraft an sie berufen werden, gleichgültig
ob er gewerblicher Fachlehrer ist, ob er aus dem Hand>

werker- und Gewervestand, aus dem Lehrerstand oder

aus demjenigen der Techniker, Ingenieure und Architekten

hervorgegangen ist. Wenn man die mannigfaltigen An-

forderungen, die eine Gewerbeschule an die Schulbehörde
und an den Vorsteher stellt, bestmöglichst erfüllen will,
muß man froh sein, die geeignetsten Lehrkräfte dort zu

gewinnen, wo sie vorhanden sind.

Moderne Schüttsteinanlage.
(Eingesandt.)

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche

gegensätzlichen Arbeiten an einem Schüttstein borge-

nommen werden? Er dient zum Abwäschen der Eß.

geschirre, sehr oft zur Vornahme der Morgentoilette,
zum Ausziehen der Putzwasser und zum Reinigen der

Gemüse, zum Putzen der Schuhe und zum Reiniger
der Zähne, zum Waschen von Kleinwäsche und zum

Anrichten der Speisen u. a. m. und zwar nicht immer

abwechslungsweise. Es ist wahr, daß der Schönstem
in Anbetracht all dieser daran verrichteten Arbeiten ein

Universal Apparat ist.
Um die Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Schütt-

steine für alle diese Arbeiten und die Zweckmäßigkeit
der Metall Spültische bezw. Küchenmaschinen zu illu-

strieren diene nebenstehende Abbildung:
Diese praktische Küchenmaschine ist Dreiteilig und

zwar besteht sie aus 2 Spülbecken und einem Ausguß

(sie kann aber auch nur mit einem Spülbecken und

einem Ausguß geliefert werden). Die beidenlSpülbecken
dienen zum Abwäschen der Eßgeschirre, zum^SpüW der

Gemüse etc. Der Ausguß dient zum Ausziehen von

Schmutz- und Putzwaffer.und zum Abwäschen sonstiger

Sachen. Der Abtropskorb ist über den ganzen TO

verschiebbar und kann beliebig verwendet werden zum

Abtropfenlassen des abgewaschenen Geschirrs, zum Aul'

und Abtragen desselben, zum Spülen der Gemüse elc,

Zur Maschine gehört ferner eine Abstellplatte aus Ha»'

holz, die ebenfalls beliebig über den ganzen Tisch lls'

schoben werden kann und als Anrichteplatte zum Sch^
den und Richten von Gemüse, Fleisch etc. verweW

wird. Die Maschine dient ferner zum Anstecken M
kleinen Platte, an welche die verschiedenen Fleisch' un

Gemüsehackmafchinen, Fruchtpressen etc geschraubt Os
den können, wodurch die übrigen Tische und
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